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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 16. Oktober bis 20. Oktober 2023 tagen folgende 
Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 17. Oktober 2023

17.00 Uhr Bezirksvertretung Uerdingen, 
   Et Klöske, Oberstraße 29, 
   Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

Mittwoch, 18. Oktober 2023

17.00 Uhr Bezirksvertretung Fischeln, 
   Rathaus Fischeln, Kölner Str. 517, 
   Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

BEKANNTMACHUNGEN

24. SATZUNG ÜBER 
STRASSENBAULICHE MASSNAHMEN 
IN DER STADT KREFELD 
VOM 09.10.2023
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f ) der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV NRW S. 490) und der 
§§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. April 2023 (GV NRW S. 233) und 
des § 3 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für straßen-
bauliche Maßnahmen in der Stadt Krefeld vom 12.12.2016 (Kre-
felder Amtsblatt Nr. 50 vom 15.12.2016; S. 335-339) hat der Rat 
in der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am  06.09.2023 folgende 
Satzung beschlossen:

I.      Für den Ausbau der folgenden Anlagen ist jeweils der 
 beitragsfähige Aufwand zu ermitteln und auf die 
 erschlossenen Grundstücke zu verteilen:

 1) Joseph-Beuys-Platz, Fußgängerstraße auf der Südseite   
  des Kaiser-Wilhelm-Museums

 2) Joseph-Beuys-Platz, Fußgängerstraße auf der Ostseite   
  des Kaiser-Wilhelm-Museums

 3) Karlsplatz, von Marktstraße bis Evertsstraße, Fußgänger  
  straße zwischen Haus-Nr. 3 und 17 
 
 Der Anteil der Beitragspflichtigen für den Ausbau der 
 vorgenannten Fußgängerstraßen wird jeweils auf 40 v.H.   
 einschließlich der Kosten für die Beleuchtung und 
 Oberflächenentwässerung festgesetzt. 

II.	 Die	Satzung	tritt	rückwirkend	zum	20.09.2020	in	Kraft.

   Bekanntmachungsanordnung

Die	 vorstehende	 Satzung	 wird	 hiermit	 öffentlich	 bekanntge-
macht.

Hinweis:

Gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verlet-zung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung gegen die vorste-hende Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung gegenüber der Stadt 
Krefeld nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
 vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt,

b)	 die	Satzung	ist	nicht	ordnungsgemäß	öffentlich	
 bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
 beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
 Stadt Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte 
	 Rechtsvorschrift	und	die	Tatsache	bezeichnet	worden,	
 die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 09.10.2023 
Markus Schön
Stadtdirektor

INHALTSVERZEICHNIS

Aus dem Stadtrat ...................................... S. 387

Bekanntmachungen ................................. S. 387 

Auf einen Blick ..........................................S. 391
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AUFHEBUNG DER SATZUNG ÜBER DIE 
ERHEBUNG DER WETTBÜROSTEUER IN 
DER STADT KREFELD (WETTBÜROSTEU-
ERSATZUNG) VOM 22.02.2018

vom 09.10.2023

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen Fassung 
- und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell 
gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung 
am 06.09.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt 
Krefeld (Wettbürosteuersatzung) vom 22.02.2018 wird aufgeho-
ben.

§ 2

Diese	Satzung	tritt	rückwirkend	zum	01.01.2023	in	Kraft.		

Bekanntmachungsanordnung

Die	 vorstehende	 Satzung	 wird	 hiermit	 öffentlich	 bekanntge-
macht.

Hinweis:

Gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung gegenüber der Stadt 
Krefeld nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
 vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt,

b)	 die	Satzung	ist	nicht	ordnungsgemäß	öffentlich	
 bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
 beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt   
 Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte 
	 Rechtsvorschrift	und	die	Tatsache	bezeichnet	worden,	die		 	
 den Mangel ergibt.

Krefeld, den 09.10.2023 
Markus Schön
Stadtdirektor

FESTSTELLUNG EINES NACHFOLGERS 
IM RAT DER STADT KREFELD
Herr Philibert Reuters hat mit Wirkung zum 01.Oktober 2023 
sein Mandat im Rat der Stadt Krefeld niedergelegt.

Gemäß §§ 45 und 46 a Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in Ver-
bindung mit § 69 Kommunalwahlordnung (KWahlO) wird ent-
sprechend dem Wahlvorschlag der Christlich Demokratischen 
Union (CDU) festgestellt, dass nunmehr

Frau Christina Ehlen
Krefeld

ab dem 01. Oktober 2023 Mitglied des Rates der Stadt Krefeld 
ist.

Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung kann binnen eines Mo-
nats Einspruch erhoben werden.

Der	Einspruch	ist	innerhalb	eines	Monats	nach	Veröffentlichung	
dieser Bekanntmachung beim Fachbereich Bürgerservice – Ab-
teilung Statistik und Wahlen -, Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, 
47798	Krefeld	schriftlich	einzureichen	oder	dort	mündlich	zur	
Niederschrift	zu	erklären.

Krefeld, 28. September 2023

Frank Meyer
Oberbürgermeister und Wahlleiter

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
BESCHLEUNIGTE ZUSAMMENLEGUNG 
KRINGSGRABEN
AZ: 33 – 7 19 06
Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 33
Flurbereinigungsbehörde

Mönchengladbach, den 27.09.2023
Dienstgebäude
Croonsallee 36-40
41061 Mönchengladbach
Tel.	 0211/475-9803
E-Mail: Dezernat33@brd.nrw.de

a) Auslegung der Wertermittlungsergebnisse
b) Einladung zum Anhörungstermin mit Erläuterung der 
     Wertermittlungsergebnisse

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als Flurbereinigungsbe-
hörde die Wertermittlung für die mit Beschluss vom 20.12.2019 
angeordnete beschleunigte Zusammenlegung Kringsgraben 
durchgeführt.

a) Auslegung der Wertermittlungsergebnisse
       
      Die Nachweisungen über die Ergebnisse der 
      Wertermittlung liegen gem. § 32 Satz 1 
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    Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 30.10.2023 bis zum       
    10.11.2023 für die Beteiligten (Grundstückseigentümer und     
    sonstige Rechteinhaber) zur Einsichtnahme aus:
    
    Ort: Bezirksregierung Düsseldorf -Außenstelle Mönchen-  
  gladbach-Croonsallee 36-40, 41061 Mönchengladbach,  
  Zimmer 304.

Terminabsprache	ist	erforderlich	
(Telefon	für	Terminabsprache:	0211/475-9821).

b)   Anhörungstermin

 Die Auslegung ist zugleich Anhörungstermin im Sinne des 
 § 32 Satz 2 FlurbG:

•	 Während	der	Auslegungszeit	und	nach	Terminabsprache		 	
 stehen Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde zur 
 Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse zur Verfügung.

• Im Anhörungstermin können von den Beteiligten 
 Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung 
 vorgebracht werden.

• Darüber hinaus können bis zum 24.11.2023 
	 Einwendungen	auch	schriftlich	gegenüber	der	
 Flurbereinigungsbehörde erhoben werden.

Hinweise zu Rechtswirkungen und weiteres Verfahren:

Nach Entscheidung über die Einwendungen werden die Ergeb-
nisse der Wertermittlung durch besonderen Verwaltungsakt 
festgestellt. Dieser Verwaltungsakt wird ebenfalls ortsüblich 
öf-fentlich bekannt gemacht und kann mit dem Widerspruch 
angefochten werden.
Die Beteiligten werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die	 bestandskräftig	 festgestellten	 Ergebnisse	 der	 Wertermitt-
lung	die	verbindliche	Grundlage	für	die	Berechnung	des	Abfin-
dungsanspruches sowohl hinsichtlich der Einlage- als auch 
der	Abfindungsgrundstücke	bilden.	Die	Beteiligten	sind	daher	
berechtigt, die Wertermittlungsunterlagen des gesamten Flur-
bereinigungsgebietes einzusehen und auch Einwendungen 
hinsichtlich der Bewertung fremder Grundstücke vorzubringen.
Beteiligte,	 die	 an	 der	Wahrnehmung	 eines	 Termins	 gehindert	
sind, können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Der Bevollmächtigte muss der Flurbereinigungsbehörde 
eine	schriftliche	Vollmacht	mit	beglaubigter	Unterschrift	vorle-
gen. Vollmachtsvordrucke können bei der Flurbereinigungsbe-
hörde angefordert werden.

Im	Auftrag
gez.	Markus	Tönnißen

BESCHLEUNIGTE ZUSAMMENLEGUNG 
KRINGSGRABEN
AZ.: 33-71606
Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33- 

Mönchengladbach, 20.09.2023
Dienstgebäude
41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 – 40
Tel.:	0211/475-9803,	FAX:	0211/475-9791
E-Mail: Dezernat33@brd.nrw.de

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Mit Zusammenlegungsbeschluss vom 20.12.2019 wurde die 
beschleunigte Zusammenlegung Kringsgraben angeordnet 
und das Zusammenlegungsgebiet festgestellt. Das Zusam-
menlegungsgebiet wurde mit dem 1. Änderungsbeschluss vom 
22.07.2021 geringfügig geändert.

Mit dem 1. Änderungsbeschlüss wurden die folgenden Grund-
stücke der beschleunigten Zusammenlegung Kringsgraben zu-
gezogen:

Regierungsbezirk Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Meer-
busch Gemarkung Ilverich, Flur 1 Nr. 72 und Flur 2 Nr. 1352

Für	 die	 von	 dem	 vorgenannten	 Beschluss	 betroffenen	 Grund-
stücke	ist	die	Aufforderung	zur	Anmeldung	unbekannter	Rechte	
bisher nicht erfolgt.

Die Beteiligten werden hiermit aufgefordert, Rechte an den 
oben genannten Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsver-
fahren berechtigen, nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist 
von	drei	Monaten	nach	erfolgter	öffentlicher	Bekanntmachung	
bei	der	Flurbereinigungsbehörde	(Anschrift	siehe	oben)	schrift-
lich	oder	zur	Niederschrift	anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche 
Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten so-
wie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken 
beschränken.

Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmelden-
de sein Recht innerhalb einer von der Flurbereinigungsbehörde 
zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach Ablauf der Frist besteht 
kein Anspruch auf Beteiligung.

Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nach-
gewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG 
gelten lassen. Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss 
nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, 
wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Im	Auftrag
gez.	Markus	Tönnißen

Hinweis:
Die	öffentliche	Bekanntmachung	finden	Sie	auch	auf	der	Inter-
netseite der Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) un-
ter der Rubrik „Über uns“/“Bekanntmachungen“.
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BESTELLUNG EINER SCHIEDSFRAU / 
EINES SCHIEDSMANNES
Im Dezember 2023 ist das Schiedsamt im Schiedsamtsbezirk 8 
Krefeld-Ost für eine weitere Amtszeit zu besetzen. 

Die Aufgaben des Schiedsamtes nehmen Schiedspersonen 
wahr, die von der örtlichen Bezirksvertretung für die Dauer von 
fünf Jahren gewählt und von der Leitung des Amtsgerichtes 
bestätigt werden. Ihr Amt versehen die Schiedspersonen, die 
zwischen 25 und 75 Jahre alt und in ihrer Persönlichkeit nach 
zur Streitschlichtung besonders befähigt sein sollten, ehren-
amtlich.

Neben der bisherigen Schiedsperson können sich an der Aus-
übung dieses Ehrenamtes interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger um das Amt bewerben. Die Bewerberinnen und Bewerber 
sollen im vorgenannten Schiedsamts-/Stadtbezirk wohnen. 
Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht.

Nähere	 Auskünfte	 erteilt	 der	 Fachbereich	 Recht	 im	 Rathaus,	
Zimmer	C	257,	Telefon	86	21	30.

Krefeld, den 26. September2023
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
gez. 
Bern
Beigeordnete
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„Krefelder Amtsblatt“ 
Für	den	Inhalt	verantwortlich:	Der	Oberbürgermeister	der	Stadt	Krefeld,	Presse	und	Kommunikation,	Rathaus,	Tel.	86	14	02.	Das	Amtsblatt	wird	kostenlos	
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu	finden.	Dort	kann	man	auch	einen	E-Mail	Newsletter	abonnieren,	der	über	das	Erscheinen	eines	neuen	Amtsblattes	informiert.	Bei	Postbezug	beträgt	
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 87,20 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der	Notdienst	in	Krefeld	ist	unter	Telefon	
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der	Zahnärztliche	Notdienst	ist	unter	Telefon		
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

13.10. – 15.10.2023  
Michael-Franz Kotalla
Illerstaße 15
47809 Krefeld  
54 18 65 

20.10. – 22.10.2023  
Carl Lechner GmbH
Vinzenstraße 15
47799 Krefeld  
80 62-0

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 
Er ist aktuell erreichbar 
montags bis donnerstags und sonntags 
von 8 bis 24 Uhr 
sowie freitags und samstags von 9 bis 1 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00
oder per E Mail unter KOD@krefeld.de
Außerhalb dieser Zeiten ist das ComCenter 
der Polizei unter der Rufnummer 0 21 51 / 63 40 
zu kontaktieren.


